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1 Allgemein 

Bevölkerungsdaten zur Berechnung der Häufigkeitszahlen (HZ), Tatverdächtigen-

belastungszahl (TVBZ) und der Opfergefährdungszahl (OGZ) 
Für 2013 liegen Bevölkerungsdaten sowohl vor aus auch nach Zensus (2011) vor. Bitte beachten Sie die Hin-

weise zu den einzelnen Berechnungen. 

VOR Zensus: 

Die Bevölkerungsdaten 01.01.2013 basieren auf der Grundlage früherer Zählungen, d.h. der Volkszählung 

1987 im Westen bzw. des Einwohnerregisters 1990 im Osten.  

Diese Daten sind mit denen der Vorjahre vergleichbar. 

NACH Zensus: 

Die Bevölkerungsdaten 01.01.2013 basieren auf der Grundlage des Zensus 2011 (Stichtag 09.05.2011). 

Einzeldatensatz und Einführung eines bundeseinheitlichen 6-stelligen Straftaten-

schlüssels 2009 
Zum 01.01.2009 haben alle Bundesländer auf die Anlieferung der Daten in Form von Einzeldatensätzen um-

gestellt. Die Kriminalitätsentwicklung kann damit durchgängig mit differenzierten sechsstelligen  

Straftatenschlüsseln abgebildet werden. In den vorliegenden PKS-Zeitreihen wird nur der 4-stellige  Straf-

tatenschlüssel abgebildet. 

Einflussfaktoren 
Folgende mögliche Einflussfaktoren können sich auf die Entwicklung der Zahlen in der Polizeilichen Krimi-

nalstatistik auswirken: 

• Änderung des Strafrechts z.B. OrgKG 1992, Verbrechensbekämpfungsgesetz 1994, 6. Strafrechtsre-

formgesetzes 1998 

• Anzeigeverhalten (z.B. Versicherungsaspekt) 

• Polizeiliche Kontrolle 

• Statistische Erfassungsregeln einschl. der Erfassung komplexer Ermittlungsvorgänge mit zahlreichen 

Einzelfällen (Serien) 

• Verbesserte qualitätssichernde Maßnahmen bei der Erfassung 

• Echte Kriminalitätsänderung 

Änderungen der polizeilich registrierten Kriminalität entsprechen nicht immer der tatsächlichen Entwick-

lung. Sie können sich vielmehr aus einer verstärkten oder verminderten Ausschöpfung des je nach Deliktsart 

und -schwere unterschiedlichen Dunkelfeldes durch einen Wandel im Anzeigeverhalten der Bevölkerung 

oder/ und in der Intensität der Verbrechensbekämpfung (sog. Kontrolldelikte) ergeben. Das Anzeigeverhal-

ten kann u.a. durch die öffentliche Wahrnehmung und Diskussion eines Kriminalitätsbereiches begünstigt 

werden. 

Integration der neuen Bundesländer in die Polizeiliche Kriminalstatistik 
Wegen erheblicher Anlaufschwierigkeiten waren die PKS-Daten in den neuen Ländern für die Berichtsjahre 

1991 und 1992 viel zu niedrig ausgefallen, so dass sie noch keine brauchbare Basis für zeitliche Vergleiche 

bildeten. Ab dem Berichtsjahr 1993 hat sich die Erfassung in den neuen Ländern weitestgehend normali-

siert, so dass Vergleiche mit den Folgejahren wieder möglich sind. In den Zahlen für die alten Länder mit 

Berlin sind seit 1991 untrennbar die Daten von Ostberlin enthalten. 
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Opfertabellen 
Aus systemtechnischen Gründen beginnen die Zeitreihen der Opfertabellen erst ab dem Jahr 2000. 

Erläuterung der Daten 
Nähere Erläuterungen zu den Daten (siehe auch Abschnitt "Berichtszeitraum"), aber auch zu den Tabellen-

beschreibungen, Definitionen und Regeln der Fallerfassung, sind in den entsprechend benannten Doku-

menten bzw. in den PKS-Richtlinien zu finden. 
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